
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/10/11 1Ob17/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1994

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Cd10

B - VG Art11 Abs1 Z4

StVO §36

Rechtssatz

Die Handhabung einer automatischen Verkehrslichtsignalanlage und insbesondere die Einstellung und Dauer der

Lichtzeichenphasen - als genereller Verwaltungsakt - ist als straßenpolizeiliche Tätigkeit zu beurteilen und gehört zur

Hoheitsverwaltung des Rechtsträgers Land.
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